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Art. 1 Fortbildungspflicht 

ASP-Mitglieder sind verpflichtet, sich regelmässig fortzubilden. 

 

 

Art. 2 Ziele 

Die ASP.-Mitglieder steuern ihre Fortbildung so, dass sie die im eigenen Fachgebiet erworbenen Kom-

petenzen erhalten, vertiefen und erweitern, indem sie namentlich 

a) Neuere Entwicklungen in Lehre, Forschung und Praxis im eigenen Fachgebiet nachvollziehen 

und diese in die berufliche Praxis integrieren; 

b) Ergänzendes theoretisches und anwendungsbezogenes Wissen aus relevanten psychothera-

peutischen Nachbardisziplinen erwerben; 

c) Sie im fachlichen Austausch mit ihrem professionellen Beziehungsnetz stehen. 

 

 

Art. 3 Umfang 

Die Fortbildungspflicht beträgt mindestens 240 Fortbildungseinheiten während drei Jahren. 

Eine Fortbildungseinheit beträgt in der Regel 60 Minuten (mindestens 45 Minuten). 

 

 

Art. 4 Formen 

Die Fortbildung erfolgt in einer psychologischen Disziplin oder in einer nicht-psychologischen Nach-

bardisziplin. Sie kann namentlich folgende Formen aufweisen: 

a) Organisationsinterne und -externe Schulungen, Kurse, Trainings, Seminare, Kongresse, Kol-

loquien, Webinare und Workshops; 

b) Supervision, Intervision und Selbsterfahrung 

c) Studium von Fachliteratur sowie Fortbildung mittels audiovisueller und interaktiver Lernmittel; 

d) Tätigkeit in einem psychotherapeutischen Verband 

e) Mitarbeit in Fachgruppen oder Forschungs-, Organisationsentwicklungs- und Qualitätsent-

wicklungsprojekten; berufsinterne Mitarbeit 

f) Eigene Publikationstätigkeit, Lehrtätigkeit, selbst durchgeführte Seminare, Vorträge und Fort-

bildungsveranstaltungen, wenn zu ihrer Vorbereitung vertiefte Auseinandersetzung mit psy-

chotherapeutischen Fragestellungen notwendig ist. 

Im Überprüfungszeitraum von drei Jahren müssen mindestens zwei unterschiedliche Fortbildungsfor-

men nachgewiesen werden. 

 

 

Art. 5 Fortbildungsnachweis  

Von den im Überprüfungszeitraum von 3 Jahren zu leistenden Fortbildungseinheiten müssen mindes-

tens 150 Einheiten mit schriftlichen Belegen nachgewiesen werden. Die restlichen 90 Einheiten sind 

auf dem Fortbildungsprotokoll ebenfalls aufzuführen. 

Das Fortbildungsprotokoll beinhaltet mindestens: 

a) Datum 

b) Fortbildungsart 

c) Fortbildungsinhalt/-thema 

d) Anbieter bzw. Institution 

e) Anzahl Einheiten 
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Art. 6 Fortbildungszertifikat  

Mitglieder können bei der Geschäftsstelle die Ausstellung eines Fortbildungszertifikats beantragen, 

das bestätigt, dass sie die Fortbildungspflicht für den jeweiligen Überprüfungszeitraum von drei Jahren 

erfüllt haben. 

Voraussetzung für die Ausstellung des Fortbildungszertifikats ist der Nachweis der Erfüllung der Fort-

bildungspflicht anhand des Fortbildungsprotokolls und der Nachweise gemäss Art. 5. 

Der Vorstand legt fest, unter welchen Bedingungen Fortbildungszertifikate für Nicht-Mitglieder ausge-

stellt werden können. 

 

 

Art. 7 Befreiung und Reduktion 

Das Mitglied kann bei der Geschäftsstelle schriftlich die Befreiung von der Fortbildungspflicht beantra-

gen, namentlich wenn es 

a) Eine von der ASP anerkannte oder vom Bund akkreditierte portgraduale psychotherapeuti-

sche Weiterbildung absolviert; 

b) Seinen Wohnsitz für mindestens ein Jahr ins Ausland verlegt; 

c) Unter einer länger andauernden Krankheit leidet; 

d) Militär- oder Zivildienst leistet; 

e) Schwanger ist oder Mutterschaftsurlaub bezieht; 

f) Längere Zeit erwerbslos ist. 

Liegt die Berufstätigkeit unter 50%, kann das Mitglied mit einem schriftlichen Gesuch an die Ge-

schäftsstelle die Reduktion der Fortbildungspflicht für den entsprechenden Zeitraum auf 50% beantra-

gen. 

Die Befreiung von oder die Reduktion der Fortbildungspflicht dauert solange, wie der Grund für die Be-

freiung oder die Reduktion vorliegt. 

 

 

Art. 8 Inkraftsetzung 

Die Revision dieses Reglements wurde an der Vorstandssitzung vom 27. August 2019 in Kraft ge-

setzt. 

 

Inkraftsetzung:  15.03.2003 

Erste Revision:  16.01.2006 

Zweite Revision: 08.09.2012 

Dritte Revision:  02.10.2017 

Vierte Revision:  27.08.2019 

 


